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Erläuterungen zu den einzelnen Ergebnisplanpositionen 2019 - 2023

E 01) Steuern und ähnliche Abgaben

Gemäß  der  Ergebnisse  zur  Steuerschätzung  November  2019  vom  05.11.2019  wurden  die
Gewerbesteueransätze sowie die Ansätze für die Gewerbesteuerumlage durch den FD HHCO
angepasst  (Prognose  für  2020  -  6.378  T€,  für  2021  -  6.323  T€)  bei  einem gleichbleibenden
Hebesatz von 450. Laut der o.g. Steuerschätzung wird für die Jahre 2022 und 2023 ebenfalls eine
gravierende  Abweichung  (2022  –  6.086  T€;  für  2023  –  6.108  T€)  zu  den  bestehenden
Planansätzen des Doppelhaushaltes prognostiziert.

In  der  Steuerschätzung  November  2019  sinkt  der  Gemeindeanteil  an  den
Einkommensteuererträgen  für  die  Jahre  2020  bis  2023  gegenüber  den  Planansätzen  des
Doppelhaushaltes um Werte von 0,3 Mio. € bis 1,0 Mio. €. Dies ist die Folge einer Vielzahl von
aufkommensenkenden Steuerrechtsänderungen sowie der  Anpassungen des Grundfreibetrages
zur Sicherstellung der Steuerfreiheit des Existenzminimums.

Die Steuerschätzung November 2019 zeigt für den Gemeindeanteil an den Umsatzsteuererträgen
für  das  Jahr  2020  eine  Steigerung  (2020  +  2.053  T€;  2021  +  2.036  T€)  jedoch  ab  2022
Mindererträge von 250 T€ bzw. 340 T€ bis 2023 gegenüber den bestehenden Planansätzen des
Doppelhaushaltes. 

E 02) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Gemäß  Mitteilung  zu  den  vorläufigen  Schlüsselzuweisungen 2020  steigt  der  einheitliche
Grundbetrag/Einwohner von 601,47 €/EW auf 647,30 €/EW in 2020 für den gemeindlichen Anteil
sowie  von  407,95  €/EW  auf  456,47  €/EW  in  2020  für  den  kreislichen  Anteil.  Aufgrund  der
erheblichen  Mehrerträge  aus  der  Gewerbesteuer  2018  ergibt  sich  eine  überdurchschnittliche
Steuerkraft für die Stadt Jena, weshalb die Schlüsselzuweisungen in der Prognose um jährlich 0,5
Mio. € sinken.

Weiterhin ergeben sich Mehrerträge aus Zuwendungen von jährlich 0,2 Mio. € für die LKW-Maut
auf Bundesstraßen sowie von jährlich 0,1 Mio. € für Landespauschalen nach dem KitaG.

Für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhöht das Land Thüringen ab 2020 für die
kreisfreien  Städte  den  Mehrbelastungsausgleich von  129  €/Einwohner/Jahr  auf  139  €/
Einwohner/Jahr. Dies wurde bereits in den bestehenden Planansätzen berücksichtigt.

E 03) Erträge Soziale Sicherung

Im  Sozialbereich wird für 2020 mit  Mindererträgen von 0,4 Mio.  € für die Erstattung der KdU
gerechnet.

Im  Jugendbereich sinken  die  Erträge  mit  0,2  Mio.  €  für  die  Kostenerstattung  nach  dem
Unterhaltsvorschussgesetz.

E 04) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der  derzeitigen  Steigerung  der  Durchschnittsgebühr  in  den  Kindertageseinrichtungen
(Erhöhung der  Durchschnittseinkommen der  Eltern)  entstehen  Mehrerträge  aus  Gebühren für
2020 bis 2023 von jährlich 0,5 Mio. €.

E 10) Zins- und sonstige Finanzerträge

Aufgrund der Bruttoverbuchung der Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Jena GmbH entstehen
jährlich 1,3 Mio. € Mehrerträge, denen Mehraufwendungen in A 09 in gleicher Höhe gegenüber
stehen.

A 04) Sach- und Dienstleistungen

Für den Doppelhaushalt  2019/2020 wurden Annahmen zur  Entwicklung der  Betriebskosten bis
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2023 getroffen, für die aus derzeitiger Sicht keine neuen Erkenntnisse vorliegen.

Aufgrund von  Baumaßnahmen in  den  Schulstandorten  Kulturanum, Carl-Zeis  Gymnasium und
SBSZ Göschwitz werden für 2020 in 0,4 Mio. € zusätzliche Aufwendungen für Planungskosten und
Ausstattungen  benötigt.  Entsprechend  den  Verhandlungen  zu  den  Kostensätzen  der
Leistungserbringer des Rettungsdienstes steigen diese 2020-2023 jährlich um 0,4 Mio. €.

A 07) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Gemäß  vorgelegtem  Kita-Bedarfsplan  2019/2020 werden  für  die  Umsetzung  zusätzliche
Personalkosten von jährlich 0,6 Mio. € für die Sach- und Personalkosten benötigt. 

Durch  die  Minderung  der  Gewerbesteuererträge  entstehen  Minderaufwendungen  für  die
Gewerbesteuerumlage von jährlich 0,5 Mio. €.

A 08) Aufwendungen der sozialen Sicherung

Im Sozialbereich wird für 2020 mit Mehraufwendungen von 0,4 Mio. € sowie ab 2021 mit jährlich
1,6 Mio. € gerechnet. 
Gemäß  der  gesetzlichen  Regelungen  zu  Besonderen  Leistungen  zur  selbstbestimmten
Lebensführung für Menschen mit Behinderungen gemäß SGB IX, welche ab 01.01.2020 in Kraft
treten,  finden  zahlreiche  fachlich  inhaltliche  sowie  finanztechnische  Veränderungen  in  der
Sozialhilfe statt, deren Auswirkungen sich derzeit nur schwer einschätzen lassen. Entgegen den
Planungen  zum  Doppelhaushalt  2019/2020  werden  weitere  Mehraufwendungen  in  der
Eingliederungshilfe  von  jährlich  2,3  Mio.  €  für  2020  sowie  2,0  Mio.  €  für  2021-2023  und
Minderaufwendungen in der Hilfe zur Pflege von jährlich 1,1 Mio. € für 2020 sowie 1,0 Mio. € für
2021-2023 erwartet.

Im  Bereich  des  SBG  II  wird  gemäß  Einschätzung  des  Eigenbetrieb  jenarbeit  für  2020  mit
Minderaufwendungen von 1,0 Mio. € gerechnet.

Im  Jugendbereich wird  für  2020 mit  Mehraufwendungen von  0,5  Mio.  €  sowie  ab  2021  von
jährlich 0,6 Mio. € gerechnet, begründet durch steigende Kostensätze und Fallzahlen im SGB VIII.

A 09) sonstige laufende Aufwendungen

Die Minderaufwendungen für sonstige laufende Aufwendungen beinhalten für 2020 die Minderung
für Mieten von 0,8 Mio. € aufgrund der Reduzierung des Zinssatzes für Kapitalverzinsung von 1,3
% auf 0,9 %.

Aufgrund der  Bruttoverbuchung bei  der Gewinnausschüttung der  SWJ GmbH fallen 1,4 Mio. €
Steueraufwendungen für Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag an, die als Mehrerträge in
den Finanzerträgen E10 ausgewiesen wurden.

Zusammenfassung Vorschau Ergebnisplan 2020 - 2023

Die  derzeit  vorliegende  Vorschau  zum  Ergebnisplan  2020  –  2023  ergibt  eine  grundsätzliche
Verschlechterung in 2020 (./. 5,7 Mio. €) und in 2021 (./. 5,4 Mio. €) in 2022 (./. 6,3 Mio. €) sowie
für 2023 (./. 6,5 Mio. €). Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass nach derzeit  vorliegenden
Erkenntnissen  der  Ergebnisplan  im Doppelhaushalt  2019/2020  stabil  aufgestellt  ist  und  keine
Notwendigkeit  gemäß  ThürKDG  zur  Anpassung  des  Ergebnishaushaltes  besteht,  da  der
Ergebnisvortrag aus Vorjahren die höheren Fehlbeträge abdecken kann.

Der Finanzplan 2020 – 2023 baut auf dem Ergebnisplan 2020 – 2023 auf und bildet im investiven
Bereich Grundlage des Verwaltungshandelns.
Die  Verschlechterungen des  Ergebnishaushaltes schlagen  sich jedoch  in  voller  Höhe auf  den
Saldo  der  Ein-  und  Auszahlungen  des  Finanzplanes  nieder,  sodass  die  liquiden  Mittel  ohne
Gegensteuerung nicht ausreichen.
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